
  

Falschberichterstattung

Redaktion musste nicht über Details eines Wahleinspruchs
berichten

Die Wahl des Oberbürgermeisters einer deutschen Stadt wird legitimiert. Damit weist
der Stadtrat den Wahleinspruch eines Bürgers als völlig unbegründet zurück. Der
Bürger kritisiert, dass in der entsprechenden Meldung der örtlichen Zeitung nicht
mitgeteilt werde, worauf sich der Einspruch gegründet habe. Die Meldung sei lapidar
und erwecke den Eindruck, der Einspruch sei absurd gewesen. Die Meldung sei für
ihn, da der Einspruch von ihm stamme, eine Beleidigung, da der Leser den Eindruck
haben müsse, er habe die Wahl aus „Jux und Tollerei“ angefochten. Der Bürger
schaltet den Deutschen Presserat ein. Der Chefredakteur der Zeitung hält die
Vorwürfe für abstrus. Die Redaktion habe das Ergebnis der Abstimmung im Stadtrat
korrekt wieder gegeben. Er könne keinerlei Verstoß gegen die publizistischen
Grundsätze des Presserats erkennen. (2002)

Eine Verletzung der Ziffer 2 des Pressekodex liegt nicht vor. Damit weist der
Presserat die Beschwerde als unbegründet zurück. Die Sorgfaltspflicht bleibt
gewahrt, da der Leser sachlich über den abgewiesenen Einspruch informiert wird.
Die Zeitung ist nicht verpflichtet, den Leser in diesem Zusammenhang über die
Gründe des Einspruchs zu unterrichten. Eine Falschberichterstattung durch das
Weglassen von bestimmten Informationen liegt nicht vor. Es liegt einzig und allein im
Ermessen der Redaktion, ob sie weiterführend berichtet oder nicht. (B1–235/02)
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